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-I· Amt' der NIederösterreichischen Landesreglerung,1014-1 

An das 
Bundesministerium für 
Landesverteidigung 
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Dampfschiffstraße 2 
1033 Wien 

Beilagen 
__ I LAD-VD-4051/29 __ I 

Bel Antwort bitte Kennzeichen· angeben 

. 1 

D~tum: 20.fiiiiZ.1986 j 

, Verteilt. 

. ! 
2 O. MRZ. 1988 I 

Datum . Bezug 

'10 041/118-1.1/84 

Bearbeiter (0222) 635711 Durchwahl 

D r. W ag·n er 2197 1 8. März -1P86 

Betrifft 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wehrgesetz 1978 1und das 
Heeresgebührengesetz 1985 geändert werden (Wehrrechtsänderungs
gesetz 1986) 

'j 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegenjden 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem d~s W.hr

gesetz 1978 und das Heeresgebührengesetz 1985 geändert weiden 
\ 

(Wehrrechtsänderungsgesetz 1986) keine Einwendungen grund~ätz-

licher Natur erhoben werden. 

Allerdin~s wird auf den aus der Vollziehung insbesondere der 

§§ 17 Abs. 7 und 20 d~s Wehrgesetzes in der vorgesehenen ~assun~ 

z~ erwartenden hohen Verwaltungsaufwand hingewiesen. Es w~re zu 

überlegen. ob der Bedarf an den nunmehr vorgeseheren M1tt~ilungen 

den damit verbundenen Aufwand rechtfertigt und ob die Info~ma

tionen nicht auf anderem Wege beschafft werden könnten. 

Mit § 17 Abs. 7 wird der bereits gegebene Katalog der Melde

pflichten der Wehrpflichtigen neuerlich erweitert. Bekannt~ich 
~ 

erwerben viele 18-jährige unmittelbar nach der Stellung eihe 

Lenkerberechtigung. Sie alle wären von der Meldepflicht betrof

fen. 

j 

Da nach Ansicht der NÖ Landesregierung den Bedürfnissen det 
1 

~eeresverwaltungmit der Bekanntgabe der Lenkerberechtigun. bei 
! 

Antrit,t des Präsentdienstes ausreichend Rechnung getragen 'ird. 
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erscheint die durch die Novelle bewirkte Belastung weiter Bevöl'

kerungskreise unzumutbar. 

Die im § 20 Ab~. 3 vorgesehenen Meldepflichten eischeinen eben

falls zu weitgehend. Werin die Erläuterungen auch um Verständnis 

für diese~ Vorhaben bemüht sind, so vermag die Begründung den 

damit v~rbundenen adminis~rativen Aufwand let~tlich nicht zu , 
rechtfertigen. 

Primär beurteilen die Stellungskommissi~Qen den Gesundheitsz~

st*nd von Wehrpflicbtigen~ Als problematisch werden riur latente 

Erkrankungen angesehen, die p 1 ö t z 1 ich akut we rd_!!n können. Abge

sehen davon, daß bei der Untersuchung erkennba~e Anzeichen oder 

die Befragung der Betroffeneh in der Regel Hinweise auf solche 

Erkrankungen geben werd~n, worauf dann weitere Informationen ein~ 

geholt werden können, ist nicht erkennbar, welche Nachteile einem 

Akutwerden währena des Präsenzdienstes ~ugemessen werden. 

Soll te§ ,20 Abs 0, 3 des Entwurfes dennoch realisiert' werden, wäre, 

zu präz;i.sieren, über welche Personen, insbesondere in welchem 

Alter, Erkrankungen gemeldet werden sollen. 

Dem Präsidium de. Nationalrates ~erden u.e. 

dieser Stellungnahme übe,rmittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshaup tma,nn 

25, Ausfertigungen 
I ' 
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,LAD-VD-4051/29 

1. An das Präsjdium de~ Nationalrates (~5-fach) 
~. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mltgl~eder 

des Bundesrates 
3. ,an alle Ämter der Lande,sregi erungen 

(zu Henden des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

, 
FUr die Richtigkeit. 
der Ausfertigung 

./}~~~; 

NöLandesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 
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